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Sachverhalt und Antrge 

Die Anmelderirl hat am 12. Juli. 1985 hei dent Deutschen 

Patentamt eine tnternationa].e Anmeldung PCT/DE 85/00241 

eingeretcht. 

Mit Bescheid vom 10. Oktoher 1985 hat das Europische 

Patentamt als zustndige internationale Recherchenheh6rde 

der Anme].derin mitgetei].t, da.3 nach seiner Auffassung die 

internationale Anme].dung n.icht dent Erfordernis der Einheit-

lichkeit der Erfindung gemI3 Rege]. 13 (1) PCT entspreche, 

sondern 2 Erfindungen umfasse, und, in Uhereinstimmung mit 

Artikel 17 (3) (a) PCT und Regel 40 (1) PCT die Anmelderin 

aufgefordert, etne zusgtz].iche RecherchengehUhr zu entrich-

ten. 

Die erste Erfindung hez6ge sich auf etnen Erdanker gemB den 

Ansprüchen 1 his 12, whrend die zweite Erfindung sich auf 

einen Erdpfahl gemB den Ansprichen 13 his 16 hezge. 

Die Ansprüche 1 und 13 lauten wie fo].gt: 

1. Erdanker mit wenigstens elnem von der Erdoherseite gegen 

ein Wider].ager spannhares Ankerzugglied, weiches durch etne 

UmhUllung mm Boden 1ngsheweg1ich gehalten ist, einem Anker-

k$rper an dem Ankerlochgrund zugekehrten Ende dieses Anker-

zuggitedes, weiches einem von dent Ankerk6rper auf Druck he-

anspruchten Druckg].ied an einem Ankerzugg].ied und Druck- 

( 	glied Uher die Verankerungs1nge einhettenden Verpreak6rper, 

dadurch gekennzeichnet, daB auch das Druckglied (1') ala 

Zugglied zum Spannen gegen das Widerlager (3) his zur Erd-

oherseite ver].ngert ist. 

13. Erdpfahl mit einem in elnem Pfahll.och untergehrachten 

Druckgi.ied, weiches von einem VerpreBk6rper umgehen ist, 

dadurch gekennzetchnet, daB das Druckglied (20*)  von einem 

konzentrtschen Rohr (20) mit etnem dent Pfahllochgrund 
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zugekehrten ahgeschlossenen Ende (21) umgehen ist, dessen 

oheres Ende ehenso wie das Druckglied druckheaufschlaghar 

ausgehildet 1st. 

III. In etnem am S. November 1985 e.ingegangenen Schreihen hat 

die Anmelderin der internattonalen Recherchenheh6rde wider-

sprochen und erk1rt, die zustz1.tche Recherchengehühr für 

die zweite Erfindung werde unter W.tderspruch gemi3 Regel 40 

(2) (c) PCT gezahit. Die für den Erdpfahl geforderte zustz-

].iche Gehiihr 1st am seihen Tag etngegangen. 

Die Anmelderin 1st der Ansicht, die zwei Erfindungen 

htldeten elne erfindertsche Einheit. 

En ts che .1 dun gs grUnde 

Der Widerspruch entspricht Regel 40.2.h. und c. PCT; die 

zustz].iche GehUhr 1st innerhalh der in der Aufforderung vom 

10. Oktoher 1985, entsprechend der Regel 40.3 PCT festge-

setzten Frist von 30 Tagen entrichtet worden. Er 1st daher 

zu1ssig. 

Wie die Anmelderin in der Beschreihung angiht, geht es hei 

den in der Anmeldung offenharteri Bauelementen darum, deren 

Ankerkrgfte hzw. Tragkrfte hetrcht1ich zu erh6hen und die 

Verhundkrfte Uher der Verankerungs1nge g1eichmi3iger zu 

vertetlen. Dem Erdanker gemi3 Anspruch 1 und dem Erdpfah2. 

gemdl3 Anspruch 13 liegen dieseihe Aufgahe zugrunde. 

Ohwohl die Formulterung des Anspruchs 1 undeutlich 1st, geht 

aus der Anmeldung hervor, daS die Manahmen gem9S den An-

sprUchen 1 his 12 dahin zie].en, ein Druckg].ied als Zugglied 

so anzuwenden, da2 die Verhundspannungsdiagramme der heiden 

Ankertypen in den Verprestrecken sich gegenseitig ergnzen 
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und die Verhundkràfte unter gewissen Urnstnden g1e.tchrnA3tger 

vertej.].t werden. 

GemSS den Ansprüchen 13 his 16 und den damit üheretn-

kommenden Teilen der BeschreLhung wird ehenfal].s in den 

Verpre2strecken ein Zugglied als Druckglied angewendet, 

wohei. die Verhundspannungsdiagrarnrne der hetden Tetle sich 

gegenseitig ergnzen und die Verhundkrfte unter gewissen 

Urnstnden g1eichrnBiger vertetit werden. 

Es handelt sich sornit heirn Gegenstand der AnsprUche 1 his 12 

und heirn Gegenstand der AnsprUche 13 his 16 urn eine Gruppe 

von Erfindungen, die so zusarnmenhngen, daS ste eine einztge 

erfindertsche Idee verwirklichen. Die Anmeldung genUgt daher 

den in Regel 13 (1) PCT niedergelegten Krtterten fir die 

Einheitl.tchkeit einer Erfindung einer internationalen 

Anmeldung. 

Die Auffassung zur Zahiung etner zustz1ichen Recherchen-

gehUhr ist folgl.tch zu unrecht ergangen. Der Widerspruch ist 

deshalh zu vollern Umfang hegrUndet. Da dern Widerspruch aus 

sachitchen Griinden stattgegehen werden konnte, lieS es die 

Karnrner dahingestelit, oh die irn angefochtenen Bescheid 

gegehene BegrUndung als ausreichend i.S.v. Rege]. 40 (1) PCT 

angesehen werden kann. 

Entschetdungsforrnel 

Aus di.esen Griinden wird wie folgt entschieden: 

Die v6llige RUckzahlung der unter Widers.pruch gezahiten 

zustz1ichen GehUhr wird angeordnet. 

Der Geschftsste11euhearnte: 	Der Vorsitzende: 

B.A. Norman 	 N. Huttner 


